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Prämiiert werden:
Kategorie I :

Hirschgeweihe, Gamskrucken und Rehgehörne, welche
seit der letzten oberösterreichischen Geweihausstellung im
Jahre 1908 in Oberösterreich erbeutet wurden. (Beurteilt
nach Flachland, Mittelgebirge und Hochgebirge.)

Kategorie II:
Die besten Hirschgeweihe, Gamskrucken und Rehge¬

hörne überhaupt, also auch aus früheren Jahren, in¬

soweit sie in den Ländern der ehemaligen Österreichisch-
ungarischen Monarchie erbeutet wurden. (Beurteilt nach
Flachland, Mittelgebirge und Hochgebirge.)

Kategorie III:
Trophäen und Präparate aller anderen Wildgattungen.

Kategorie IV:
Außerdem erhalten die Aussteller von hervorragenden

Kollektionen entsprechende Anerkennungen.
Jede Kategorie wird für sich prämiiert.
Die Beurteilung der Geweihe, Krücken und Gehörne

sowie der übrigen Tfophäen erfolgt durch ein Richterkol¬
legium, welches vom Ausschüsse des O. ö. Jagdsehutzver-
eines hiezu ermächtigt wurde, und findet gegen dessen Aus¬

spruch eine Berufung nicht statt.
Hirschgeweihe und Gamskrucken werden nach For¬

meln prämiiert. Rehgehörne und Trophäen aller übrigen
auch nicht gehörnten Wildgattungen werden nach dem Gut¬

achten der Richter prämiiert.
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